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Mehr Mobilität für junge Menschen

365-Euro-Ticket für Auszubildende und Schüler

Um Schülerinnen, Schüler und Auszubildende 
an den ÖPNV zu binden, hat der Freistaat 
Bayern letztes Jahr die Einführung eines 
365-Euro-Tickets für diese Personengruppe 
im VGN beschlossen. 

Das 365-Euro-Ticket wird Auszubildende und 
Schüler wird ab 1. August 2020 angeboten und 
kann von Selbstzahlern zu jedem Monatsersten 
für ein Jahr erworben werden. Das Ticket wird 
immer für ein Jahr als ein Ticket ausgegeben. 

Schüler, die die Wertmarken über den Schul-
aufwandsträger erhalten, bekommen das 
365-Euro-Ticket VGN ab dem 1. September 
2020. Es gilt immer vom 1. September bis  
31. August des Folgejahres. Aufwandsträger  
geben das Ticket nur an jene berechtigten  
Schüler aus, die die nächstgelegene Schule 
besuchen und Anspruch auf Kostenfreiheit des 
Schulweges haben. In der Regel wird das Ticket 
als Jahresticket in 12 Abschnitten vom Schulauf-
wandsträger ausgegeben. 

In Nürnberg klebt die Wertmarke (wie bisher) 
bereits auf dem Verbundpass. (Butterfly)

Alle Schulpflichtigen bis zur Vollendung des  
15. Lebensjahr sind immer bezugsberechtigt. 
Darüber hinaus sind außer Studierenden weiter-
hin alle Personen bezugsberechtigt, die bisher 
auch Anspruch auf rabattierte Ausbildungswert-
marken hatten. Der Kreis der Berechtigten wurde 
vom Freistaat Bayern definiert, der zwei Drittel 
der erwarteten Mindereinnahmen übernimmt. Ein 
Drittel tragen die Aufgabenträger im VGN. 
 
Das Ticket gilt ausschließlich mit zugehörigem 
Verbundpass und längstens bis Ablauf der im 

Verbundpass nachgewiesenen Bezugsberechti-
gung. 

Mögliche Vertriebswege für Selbstzahler:
 � Online (als HandyTicket über die App „VGN 

Fahrplan & Tickets“ oder DB-Navigator)
 � Kundenbüro & Verkaufsstelle 
 � Fahrkartenautomat
 � Versandticket
 � Bus in der Region 

Da bei Verlust oder Beschädigung kein Ersatz 
geleistet wird, ist der Vertriebsweg online (als 
HandyTicket über VGN-App oder DB Navigator) 
besonders empfehlenswert. 

Im Rahmen der Einführung des 365-Euro-Ticket 
kommt es zur Aktualisierung des Bestellscheins 
für den Verbundpass für Schüler, Auszubildende 
und Studierende. Damit wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass Studierende nicht zum 
Kreis der Bezugsberechtigten zählen. Künftig gibt 
es zwei Versionen:

 � Bestellschein Verbundpass Schüler und 
Auszubildende

 � Bestellschein Verbundpass Studierende 

Entsprechend differenziert gibt es auch neue 
Verbundpässe:

 � Verbundpass Schüler und Auszubildende
 � Verbundpass Studierende

TARIF

Ausgegebene Tickets von Kostenträ-
ger-Schülern werden grundsätzlich 
nicht erstattet. Für Selbstzahler 
gibt es eine Härtefall-Klausel: bei 
nachweislichem Wegzug aus dem 
VGN-Gebiet wird 1,00 Euro pro nicht 
genutztem Kalendertag erstattet. 
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Neu ist, dass der „Gewünschte Fahrausweis“ 
durch Ankreuzen anzugeben ist. (Abschnitt A).

Wichtig: Die Fahrstrecke 
vom Wohnort zur Schule 
bzw. Ausbildungsstelle 
ist zwingend erforderlich. 
Obwohl das 365-Euro- 
Ticket VGN verbundweit 
gilt, ist im Bestellschein 
diese Angabe dennoch 
unverzichtbar, da der Ver-
bundpass auch weiterhin 
dazu berechtigt, anstatt 
eines 365-Euro-Tickets 
eine Wertmarke im 
Ausbildungsverkehr (für 
eine Kalenderwoche 
oder einen Kalendermo-
nat) zu erwerben. Die 
Berechtigung besteht 
aber nur für die Relation 
Wohnort – Schule bzw. 
Ausbildungsstelle. Zudem 
ist diese Angabe auch für 
Ausgleichsberechnungen 
notwendig. (Abschnitt C)

Wie bisher sind die 
regelmäßig benutzten 
öffentlichen Verkehrsmittel 
einzutragen (Abschnitt D). 

Auch der Name der 
besuchten Schule, 

Ausbildungsstelle oder vom Trägers des sozialen 
Dienstes (Abschnitt E) ist wie bisher anzugeben. 

TARIF

Der bisherige Bestellschein für Schüler, Auszubildende & Studierende (Farbe rot) wurde ersetzt 
durch einen neuen Bestellschein für Schüler und Auszubildende (Farbe grün). Hinweise zum 
Ausfüllen:

Es ist dringend notwendig, dass 
die bisherigen Bestellscheine, 
die evtl. noch im Umlauf sind, 
nicht mehr benutzt werden.
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Das Verkehrsunternehmen trägt im Abschnitt F 
die entsprechenden Tarifzonen und die Preisstufe 
für die in Abschnitt C angegebene Relation ein. 

Wichtig: Auch wenn im Bestellschein das 365- 
Euro-Ticket VGN als gewünschter Fahrausweis 
angegeben wurde, sind hier nur die Tarifzonen 

bzw. die Preisstufe anzugeben, die sich aus 
der Ermittlung der in Abschnitt C angegebenen 
Fahrtstrecke ergeben. Dies ist wichtig, weil nur 
diese Tarifzonen und diese Preisstufe in den  
auszustellenden Verbundpass eingetragen 
werden dürfen. Zudem ist diese Angabe für die 
spätere Ausgleichsberechnung notwendig.

Wie bisher muss die Schule 
ausfüllen, ob die Wertmar-
ke/Fahrkarte kostenlos zur 
Verfügung gestellt wird. 
(Abschnitt G)

Von der Schule, der Ausbil-
dungsstelle oder dem Trä-
ger des sozialen Dienstes 
ist weiterhin der berechtigte 
Personenkreis anzukreu-
zen (Abschnitt H) und ab 
dem 15. Geburtstag durch 
Unterschrift und Stempel zu 
bestätigen (Abschnitt I)

Auch die Informationen für 
Antragsteller (Abschnitt 
J) sind inhaltlich gleich 
geblieben. 

TARIF
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Bei der Auswahl im Bestellschein unter  
„Gewünschter Fahrausweis“ entfällt auch  
diese Auswahl. (Abschnitt A)

Ein Bestellschein für Studierende wurde neu aufgelegt (Farbe blau) Hintergrund: Durch den 
neuen Bestellschein wird gleich deutlich, dass eine Berechtigung für ein 365-Euro-Ticket VGN 
nicht besteht. 

TARIF
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TARIF

Durch die unterschiedliche Farbe der Bestell-
scheine soll gleich erkennbar sein, ob es sich um 
Schüler bzw. Auszubildende handelt oder ob es 
sich um Studierende handelt. 

Ansonsten sind beim Ausfüllen ähnliche Dinge zu 
beachten wie beim Bestellschein für Schüler und 
Ausbildende.
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Der Verbundpass heißt nun Verbundpass für 
Schüler und Auszubildende. (Bisherige Bezeich-
nung: Verbundpass Auszubildende, Schüler und 
Studenten) Die Farbe des Verbundpasses bleibt 
weiterhin grün. Diese Farbe ist bereits allgemein 
bekannt. 

Wichtig: Achten Sie bei der Erstellung des Ver-
bundpasses darauf, dass weiterhin die Tarifzonen 
und die Preisstufe eingetragen werden, die sich 
aufgrund der im Bestellschein angegebenen 
Fahrtstrecke vom Wohnort zur Schule bzw. Ausbil-
dungsstelle ergeben. 

Neu ist im Verbundpass der Hinweis, dass das 
365-Euro-Ticket VGN immer verbundweit gilt. 
Da die Wertmarke bzw. das Ticket auch per App 

gekauft werden kann, ist im Verbundpass neu 
der Vermerk „Alternativ kann das Ticket bzw. die 
Wertmarke auch per App gekauft und mit dem 
Verbundpass verwendet werden“ angebracht. 

Auch die Benutzungsbestimmungen wurden 
geändert. Hier ist auch beschrieben, dass das 
365-Euro-Ticket VGN, unabhängig der eingetra-
genen Zonen im VGN, immer verbundweit gilt. 
Zudem ist hier auch erläutert, dass die Wertmarke 
auch alternativ per App gekauft und mitgeführt 
werden kann. 

Weiterhin muss die Nummer des Verbundpasses 
mit der Wertmarke bzw. mit dem Ticket überein-
stimmen. Beim Kauf über App ist die Nummer des 
Verbundpasses beim Kaufvorganges anzugeben.

Verbundpass
Schüler und Auszubildende
Vorname, Familienname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Unterschrift

VGN Info-Telefon: 0911 27075-99B
en

ut
zu

ng
sb

es
tim

m
un

g
en

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

*Abweichend hiervon gilt das 365-Euro-Ticket VGN, unabhängig
  der eingetragenen Zonen im VGN, immer verbundweit.

Der Verbundpass muss vollständig ausgefüllt sein und ein Passbild des Inhabers tragen.
Er ist nicht übertragbar (nur persönlich verwendbar).
Er darf nur in den Tarifzonen* benutzt werden, die eingetragen sind. Sofern ein Gültigkeits-
datum vermerkt ist, gilt der Verbundpass nur bis zu diesem Zeitpunkt; es sei denn, dass 
aufgrund einer allgemeinen Bekanntmachung in Einzelfällen abweichende Regelungen 
gelten. Besteht keine Ausnahmeregelung und ist die Benutzungsfrist abgelaufen, kann bei 
unverändertem Vorliegen der Voraussetzungen die Gültigkeit verlängert werden.
Der Verbundpass muss bei Benutzung eine Wertmarke tragen (alternativ kann diese auch 
per App gekauft und mitgeführt werden). Diese gilt jeweils
 für die Art des Zeitfahrausweises,
 für den im Verbundpass eingetragenen räumlichen Geltungsbereich (Tarifzonen)*,
 für die im Verbundpass eingetragene Preisstufe*,
 zu der Zeit, zu der sie verwendet wird.
Die Wertmarke muss unauslöschlich die Verbundpass-Nummer beinhalten.
Änderungen des Verbundpasses (z. B. Eintragen anderer Tarifzonen) dürfen nur von den 
Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen des VGN vorgenommen werden.
Es gelten die Bestimmungen des VGN-Gemeinschaftstarifs. Nur wenn alle Benutzungsbestimmungen 
erfüllt sind, ist der Verbundpass in Verbindung mit der Wertmarke zur Fahrt gültig.

Neuer Verbundpass für Schüler und Auszubildende (wesentliche Änderungen):

TARIF

Mus te r
Mus t e r
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Verbundpass
Studierende
Vorname, Familienname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Unterschrift

VGN Info-Telefon: 0911 27075-99B
en

ut
zu

ng
sb

es
tim

m
un

g
en

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Der Verbundpass muss vollständig ausgefüllt sein und ein Passbild des Inhabers tragen.
Er ist nicht übertragbar (nur persönlich verwendbar).
Er darf nur in den Tarifzonen benutzt werden, die eingetragen sind. Sofern ein Gültigkeitsda-
tum vermerkt ist, gilt der Verbundpass nur bis zu diesem Zeitpunkt; es sei denn, dass 
aufgrund einer allgemeinen Bekanntmachung in Einzelfällen abweichende Regelungen 
gelten. Besteht keine Ausnahmeregelung und ist die Benutzungsfrist abgelaufen, kann bei 
unverändertem Vorliegen der Voraussetzungen die Gültigkeit verlängert werden.
Der Verbundpass muss bei Benutzung eine Wertmarke tragen (alternativ kann diese auch 
per App gekauft und mitgeführt werden). Diese gilt jeweils
 für die Art des Zeitfahrausweises,
 für den im Verbundpass eingetragenen räumlichen Geltungsbereich (Tarifzonen),
 für die im Verbundpass eingetragene Preisstufe,
 zu der Zeit, zu der sie verwendet wird.
Die Wertmarke muss unauslöschlich die Verbundpass-Nummer beinhalten.
Änderungen des Verbundpasses (z. B. Eintragen anderer Tarifzonen) dürfen nur von den 
Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen des VGN vorgenommen werden.
Es gelten die Bestimmungen des VGN-Gemeinschaftstarifs. Nur wenn alle Benutzungs-
bestimmungen erfüllt sind, ist der Verbundpass in Verbindung 
mit der Wertmarke zur Fahrt gültig.

Der Verbundpass Studierende ist neu. Als Farbe 
blau wurde gewählt, damit eine optische Unter-
scheidung zum Verbund pass für Schüler und 
Auszubildende gegeben ist. 

Da die Wertmarke auch per App gekauft werden 
kann, ist im Verbundpass der Vermerk „Bitte hier 
Wertmarke einschieben! (Alternativ kann die 
Wertmarke auch per App gekauft und mit dem 
Verbundpass verwendet werden)“ angebracht.

Die Benutzungsbestimmungen wurden entspre-
chend angepasst! Zudem ist hier auch erläutert, 
dass die Wertmarke auch alternativ per App 

gekauft und mitgeführt werden kann. Die Num-
mer des Verbundpasses muss mit der Wertmarke 
übereinstimmen. Beim Kauf über App ist die 
Nummer des Verbundpasses beim Kaufvorgang 
anzugeben. 

Wichtig: Bei Studierenden, bei denen der 
Verbundpass üblicherweise bis zum September 
2020 gilt, kann der bestehende Verbundpass 
nicht verlängert werden. Es muss ein neuer 
Verbundpass Studierende ausgestellt werden. 
Dies ist unbedingt erforderlich, da Studierende 
nicht berechtigt sind ein 365-Euro-Ticket VGN zu 
erwerben.

Neuer Verbundpass Studierende

TARIF

Mus te r
Mus t e r
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Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren 
benötigen für jedes neue Schuljahr eine 
Verlängerungsmarke, auf der die Verbund-
pass-Nummer eingetragen wird. Die Verlän-
gerungsmarke für das Schuljahr 2020/21 ist 
gelb.

Ob selbst bezahlt oder kos ten frei – für alle 
Schülertickets benötigt man einen einen Ver-
bund pass mit Lichtbild. Der Verbundpass hat ein 
aufgdrucktes Gültigkeitsende („Gültig bis ...“). 
Ist die Gültigkeit des Verbundpasses für Schüler, 
Auszubildende, Studenten abgelaufen, ist dieser 
bei Vorlage einer Schul- bzw. Immatrikulations-
bescheinigung oder einer Bescheinigung der 
Ausbildungsstätte bei den betriebseigenen Ver-
kaufsstellen der Verkehrsunternehmen mit einer 
Verlängerungsmarke verlängern zu lassen. 

Ein kos ten loses Schü ler ti cket er halten Schüler, 
der 1. bis 4. Klasse, wenn der Schulweg länger 
als zwei  Kilometer ist und Schüler der 5. bis 
10. Klasse  bei einem Schulweg von mehr als 
drei Kilometern. In diesen Fällen über neh men 
die Stadt, die Ge mein de oder der Land kreis die 
Schul weg-Kosten. 

Butterfly-Verbundpässe in Nürnberg
Für Kostenträger-Schüler (Schüler, denen die 
Wertmarke vom Schulaufwandsträger kosten-

los zur Verfügung 
gestellt wird), die in 
Nürnberg wohnen, 
stellt die VAG so 
genannte Butterfly-Verbundpässe aus, die in 
Kombination mit den Butterfly-Wertmarken 
gelten. Für Butterfly-Verbundpässe werden keine 
Verlängerungsmarken benötigt, weil diese samt 
Wertmarken immer nur für ein Schuljahr gültig 
sind.
 
Kulanzregelungen im September
Bei Kostenträger-Schülern gewähren wir wie 
jedes Jahr eine Schonfrist bis 30. September 
2020. Diese Regelung gilt, weil nicht immer ge-
währleistet ist, dass alle Schüler ihre Wertmarke 
schon in den ersten Schultagen vom Kostenträ-
ger über die Schule erhalten. Allerdings müssen 
sie wenigstens den gültigen Verbundpass bzw. 
Butterfly-Verbundpass des Vorjahres vorzeigen 
können. 

Alle Selbstzahler-Schüler müssen wie immer 
bereits ab dem ersten Schultag am 8. September 
2020 einen gültigen Fahrausweis vorweisen. 
Vom 1. Oktober an wird es dann für alle Schüler 
ernst: Bei Kontrollen werden alle Fälle, bei denen 
kein komplettes Schülerticket vorgezeigt werden 
kann, zur Nachbearbeitung aufgenommen. 

TARIF

Neue Verlängerungsmarken

Das heißt, wenn ein Verbundpass noch bis Sep-
tember 2025 gültig ist (z. B. bei einem zehnjähri-
gen Schüler), kann der Verbundpass bis zum Ende 
der Gültigkeit verwendet werden. 

Auch für Schüler und Auszubildende, die über 15 
Jahre alt sind und deren Verbundpass üblicher-
weise bis zum September 2020 gilt, kann der 
bestehende Verbundpass mit der Verlängerungs-
marke (September 2021 – Farbe gelb) verlängert 
werden. Der neue Bestellschein für Schüler und 
Auszubildende ist jedoch zu verwenden. Lediglich 
bei Neuausstellungen (z. B. Auszubildender im 
ersten Ausbildungsjahr) ist der neue Vordruck 
„Verbundpass für Schüler und Auszubildende“ zu 
verwenden.

Um den Aufwand in den Kundenbüros 
und Verkaufsstellen möglichst gering 
zu halten, ist der neue Verbundpass 
nur für Neuausstellungen zu verwen-
den. 

Das heißt, wenn ein Verbundpass noch bis Sep-
tember 2025 gültig ist (z. B. bei einem zehnjähri-
gen Schüler), kann der Verbundpass bis zum Ende 
der Gültigkeit verwendet werden. 

Auch für Schüler und Auszubildende, die über 15 
Jahre alt sind und deren Verbundpass üblicher-
weise bis zum September 2020 gilt, kann der 
bestehende Verbundpass mit der Verlängerungs-
marke (September 2021 – Farbe gelb) verlängert 
werden. Der neue Bestellschein für Schüler und 
Auszubildende ist jedoch zu verwenden. Lediglich 
bei Neuausstellungen (z. B. Auszubildender im 
ersten Ausbildungsjahr) ist der neue Vordruck 
„Verbundpass für Schüler und Auszubildende“ zu 
verwenden.

Um den Aufwand in den Kundenbüros 
und Verkaufsstellen möglichst gering 
zu halten, ist der neue Verbundpass 
nur für Neuausstellungen zu verwen-
den. 


